
Eine Aufhebung des Hausverbotes können sie nur durch schreiben an den vorsitzendendes Kirchenvorstandes erwirken, mit dem sie sich zur vollumfänglichen Einhaltung allerieweils geltenden schutzmaßnahmen verpflichten und dann auch danach handeln!

Mit freundlichen Grüßen
im Auftrag

Michael Veldboer-
Pastoralreferent
Hygiene- und Sicherheitsbeauft ragter
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